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Sonntag, 23. November, 2025 
 
 
 

Protokoll zum NWJV-Verbandsjugendtag am 23.11.2025 
 
 

Ort: Sportschule Wedau, Friedrich-Alfred-Allee 10, 47055 Duisburg / Konferenzsaal (neben 
der Judohalle)  
Beginn: 10:00 Uhr  Ende:  11:11 Uhr 
 
Protokollführerin: Sandra Wolski 
 
1. Eröffnung 

Simon Schilde eröffnet um 10:05 Uhr den Verbandsjugendtag. 

 

2. Begrüßung der Gäste und Mitglieder 

Simon Schilde begrüßte, den Geschäftsführer des NWJVs und Jugendbildungsreferenten 
Erik Goertz, Jugendbildungsreferentin Angela Andree, Fachkraft im Ganztag Carina Richter, 
NWDK-Präsident Wilfried Marx, sowie alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und alle 
Vereins- und Funktionsverträter. 

3. Stellung eines/r Protokollführers/in 

Als Protokollführer wird Sandra Wolski vorgeschlagen. Sie wird einstimmig gewählt.  

 

4. Feststellung der Stimmberechtigung 

Es werden insgesamt 53 Stimmen vergeben.  

5. Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

 

6. Ehrungen  

Durch Verbandjugendleiter Simon Schilde wurde Karl Eller mit der Bronzenen Ehrennadel 

des NWJV ausgezeichnet. 
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7. Genehmigung des Protokolls vom 19.11.2024 

Das Protokoll wird einstimmig mit 53 Stimmen angenommen 

8. Berichte der Vorstandsmitglieder, Landestrainer und Bezirke 

Ab 10:10 Uhr waren 61 Stimmen vorhanden. 

Simon Schilde berichtet, über die erfolgten Maßnahmen im Jahr. 

Bei der WDEM U15 waren in diesem Jahr 2-3 % weniger Starter anwesend als in dem Jahr 

davor. 

Bzgl. der Mannschaftsmeisterschaften berichtete Simon Schilde, dass es bei der U15 in 

diesem Jahr 9 Mix-Mannschaften gestartet sind. 

Hier erkennt man einen deutlichen Rückgang der Mannschaften im Jahr 2024 starteten noch 

13 männliche und 7 weibliche Mannschaften. 

Zudem nahmen Athletinnen und Athleten aus dem Verband bei der EM und WM der U18 

sowie der WM U21 teil. Hier konnten sehr gute Erfolge erzielt werden. 

Die Junior-Manger Ausbildung konnte auch in diesem Jahr aufgrund mangelnder Teilnehmer 

nicht stattfinden. Hier wird man überlegen, wie man diese umstrukturieren kann, um künftig 

wieder eine Maßnahme durchzuführen. 

Die Sommerschule für 2026 ist bereits ausgebucht, die Anmeldung für das Talentcamp wird 

nach den Osterferien losgehen. 

Simon Schilde ist jetzt Gruppenkoordinator West und Sylvia Kaese übernimmt den Platz im 

Präsidium des NWJV. 

 

9. Aussprache zu den Berichten 

 Keine weiteren Aussprachepunkte. 

 

10. Finanzbericht 2024 

Erik Goertz stellt den Finanzbericht von 2024 vor.   

 

11. Wahl eines Versammlungsleiters 

Als Versammlungsleiter wird Wilfried Marx vorgeschlagen. Die Versammlung wählt ihn 

einstimmig. 

 

https://www.nwjv.de/fileadmin/2022/protokolle/verbandsjugendtag.pdf
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12. Entlastung der Jugendleitung 

Wilfried Marx, bedanke sich zunächst bei der Jugendleitung für die geleistete Arbeit im Jahr 

2024 und schlug die Entlastung en bloc vor. Die Entlastung en bloc wurde einstimmt 

angenommen.  

Die Verbandsjugendleitung wurde im Anschluss einstimmig entlastet. 

 

13. Wahl der weiblichen Verbandsjugendleitung 

Simon Schilde schlägt zur Wiederwahl der Verbandsjugendleiterin Silvia Kaese vor. 

Weitere Vorschläge wurden nicht vorgetragen. 

Sylvia Kaese wurde einstimmig mit 60 Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. 

Als Stellvertreterinnen wurden  

Sandra Wolski, Julia Malcherek und Natascha Haesler vorgeschlagen. 

Die Versammlung stimmte zu, dass die drei Stellvertreterinnen en bloc gewählt werden 

können. 

Die Vorgeschlagenen Kandidatinnen wurden einstimmig gewählt. 

 

14. Anträge 

      a) Jugendordnung 

Antrag 1:  

Alt: §5g-h 

1. Die gewählten Vertreter/innen der Verbandsjugendleitung und der Jugendleitungen 
der Sportkreise und Sportbezirke haben je eine Stimme. Diese Stimme ist nur im 
Verhinderungsfall auf den/die gewählte/n Vertreter/innen übertragbar. Stimmrecht der 
Vereine: Für die ersten 50 jugendlichen Mitglieder hat jedes ordentliche Mitglied zwei 
Stimmen, für je weitere angefangenen 50 Mitglieder erhält der Delegierte eine weitere 
Stimme. 

2. Die Namen der Delegierten müssen 6 Wochen vor dem Verbandsjugendtag auf der 
Geschäftsstelle vorliegen. 

 

Neu: §5g-h 

1. Die gewählten Vertreter/innen der Verbandsjugendleitung und der Jugendleitungen 
der Sportkreise und Sportbezirke haben je eine Stimme. Diese Stimme ist nur im  
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Verhinderungsfall auf den/die gewählte/n Vertreter/innen übertragbar. Stimmrecht der 
Vereine: Für die ersten 50 jugendlichen Mitglieder hat jedes ordentliche Mitglied zwei 
Stimmen, für je weitere angefangenen 50 Mitglieder erhält der Delegierte eine weitere 
Stimme. Vereine, die einen Delegierten zwischen 16 und 27 Jahren (U27-Delegierte) 
melden, erhalten eine weitere Stimme. Zum Erhalt der Stimme muss der U27-Delegierte 
anwesend sein. 
2. Die Namen der Delegierten müssen 6 Wochen vor dem Verbandsjugendtag auf der 

Geschäftsstelle vorliegen. U27-Delegierte (s.o.) müssen gekennzeichnet werden. 
 

Der Antrag wurde einstimmig mit 61 Stimmen angenommen.  

Antrag 2: 

Ergänzung von § 8 „Voraussetzung für die Mitarbeit im Jugendbereich“ um einen weiteren 

Punkt (f). 

Begründung: Um die Sicherheit und den Schutz der Kinder und Jugendlichen im 

Verantwortungsbereich des NWJV zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass alle im 

Jugendbereich tätigen Funktionsträger*innen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

vorlegen. Diese Maßnahme steht im Einklang mit den Vorgaben des Deutschen 

Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj) zur Umsetzung von 

Schutzmaßnahmen im Kinder- und Jugendsport sowie den Rechte- und Schutzkonzept des 

NWJV Beschlussvorschlag:  

§ 8 Voraussetzung für die Mitarbeit im Jugendbereich a) Funktionsträger im Jugendbereich 

kann nur werden, wer einem ordentlichen Mitglied des Verbandes angehört. b) Zu 

Jugendleitern können nur männliche, zu Jugendleiterinnen nur weibliche Vertreter gewählt 

werden. c) Für die Durchführung der sportlichen Leitungen bei Turnieren bzw. 

Meisterschaften ist für alle Jugendleitungen (Verband, Sportbezirk und Sportkreis) eine 

gültige Listenführer-Lizenz oder eine gültige Kampfrichter-Lizenz nötig. d) Sie müssen 

volljährig sein. e) Die Jugendsprecher/innen dürfen zum Zeitpunkt der Wahl nicht älter als 23 

Jahre sein. f) Vor Aufnahme oder bei Fortführung einer Tätigkeit im Jugendbereich ist ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis in der Geschäftsstelle des NWJV vorzulegen.  

Der Antrag wurde einstimmig mit 61 Stimmen angenommen. 

 

      b) NWJV-Wettkampfordnung 

Antrag 1: Wettkampfordnung 2.8 

Alt: 2.8 Kampfregeln Alle Veranstaltungen werden nach den geltenden Kampfregeln der 

IJF/des DJB durchgeführt. Sonderregelung: a) Die Wartezeit zwischen zwei Kämpfen beträgt 

eine Wettkampfzeit. Bei Goldenscore entspricht die Wartezeit der tatsächlichen 
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Wettkampfzeit. b) In den Altersklassen unterhalb der Altersklasse U 15 wird das Schließen 

der Beine beim Sankaku-gatame mit Mate unterbrochen. c) Weitere Jugendregelungen siehe 

WO des DJB. d) Die Coachingregeln des DJB (siehe 2.8.1.1 WO des DJB) finden bei allen 

Maßnahmen des NWJVs Anwendung. 

Neu: 2.8 Kampfregeln Alle Veranstaltungen werden nach den geltenden Kampfregeln der 

IJF/des DJB durchgeführt. Sonderregelung: a) Die Wartezeit zwischen zwei Kämpfen beträgt 

eine Wettkampfzeit. Bei Goldenscore entspricht die Wartezeit der tatsächlichen 

Wettkampfzeit. b) In den Altersklassen unterhalb der Altersklasse U 15 wird das Schließen 

der Beine beim Sankaku-gatame mit Mate unterbrochen. c) Weitere Jugendregelungen siehe 

WO des DJB. d) Die Coachingregeln des DJB (siehe 2.8.1.1 WO des DJB) finden bei allen 

Maßnahmen des NWJVs Anwendung; für die Altersklassen U13 und jünger werden die 

Coachingregeln nur eingeschränkt angewandt. Die Coaches dürfen während des laufenden 

Kampfes ihren Athleten positiv coachen. 

Der Antrag wurde bei 10 Enthaltungen mit 51 Ja-Stimmen angenommen. 

 

Antrag 2: Wettkampfordnung 2.1 C Erhöhung der zulässigen Turniere  

Alt: c) Wettkämpfe erfolgen auf folgenden Ebenen U 11 männlich und weiblich 

• Einzelmeisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene  

• Einzelturniere auf Kreisebene (vier Turniere in Pool-Form pro Jahr und zweimal auf 

Bezirksebene jeweils 1 pro Halbjahr)  

• Mannschaftsturniere in Liga-Form unter Berücksichtigung von  

• spielerischen Elementen  

 

 

 

• Generell gilt: Bei Einzel- und Mannschaftsturnieren auf Kreisebene dürfen Mädchen gegen 

Jungen und umgekehrt gegeneinander kämpfen, wenn dies in der Ausschreibung konkret 

angegeben ist  

U 13 männlich und weiblich 

• Einzelmeisterschaften auf Kreis- und Bezirks-, Nordrhein- und Westfalen-Ebene  

• Einzelturniere auf Kreisebene plus 2 Einzelturniere und 2 Mannschaftsturniere  

• auf Bezirksebene • Mannschaftsturniere in Liga-Form 
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• Lehrgänge und Jugendpflegemaßnahmen  

• Generell gilt: Bei Einzel- und Mannschaftsturnieren auf Kreisebene dürfen Mädchen gegen 

Jungen und umgekehrt gegeneinander kämpfen, wenn dies in der Ausschreibung konkret 

angegeben ist. 

 

Neu: Wettkämpfe erfolgen auf folgenden Ebenen U 11 männlich und weiblich 

• Einzelmeisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene  

• Einzelturniere auf Kreisebene (vier Turniere in Pool-Form pro Jahr und viermal auf 

Bezirksebene jeweils 2 pro Halbjahr)  

• Mannschaftsturniere in Liga-Form unter Berücksichtigung von  

• spielerischen Elementen  

• Generell gilt: Bei Einzel- und Mannschaftsturnieren auf Kreisebene dürfen Mädchen gegen 

Jungen und umgekehrt gegeneinander kämpfen, wenn dies in der Ausschreibung konkret 

angegeben ist  

U 13 männlich und weiblich 

• Einzelmeisterschaften auf Kreis- und Bezirks-, Nordrhein- und Westfalen-Ebene  

• Einzelturniere auf Kreisebene plus 2 Einzelturniere und 2 Mannschaftsturniere  

• auf Bezirksebene  

• Mannschaftsturniere in Liga-Form 

• Lehrgänge und Jugendpflegemaßnahmen  

• Generell gilt: Bei Einzel- und Mannschaftsturnieren auf Kreisebene dürfen Mädchen gegen 

Jungen und umgekehrt gegeneinander kämpfen, wenn dies in der Ausschreibung konkret 

angegeben ist. 

 

Der Antrag wurde mit 61 Ja-Stimmen angenommen. 

 

 

15. Verabschiedung des Haushaltsentwurfes 2026 

Der Entwurf wurde einstimmig mit 61 Ja-Stimmen genehmigt. 
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16. Planungen 2026 

Simon Schilde teilte mit, dass er hoffe die Ausrichter für die Mannschaftsmeisterschaften 

2026 früher benennen zu können. 

Carina Richter appellierte an die anwesenden Vereinsvertretet sich rechtzeitig bei Ihr zwecks 

der Übergabe von Medaillen für z.B. WDEM zu melden. 

 

17. Verschiedenes 

Carina Richter appellierte an die anwesenden Vereinsvertretet sich rechtzeitig bei Ihr zwecks 

der Übergabe von Medaillen für z.B. WDEM zu melden. 

Zudem berichtete Carina Hagen über den Schutzkonzept-Generator, der ab 2026 durch den 

LSB zur Verfügung gestellt wird.  

Abschließend stellte Carina Richter noch das Startchance Bewegung vor. 

Simon Schilde schließt den Verbandsjugendtag um 11:11 Uhr.  

 

 
 
 

 
 
Sylvia Kaese    Simon Schilde 
(Verbandsjugendleiterin)  (verbandsjugendleiter) 


